
Z7fl GeueraI· .... lilliltnns-_"'"zIpIe~ 

13. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
flIif, mit dem Sonderbeauftragten voll zusammenzuarbeiten; 

14. ersucht den GeneraIsekretll, dem Sonderbeauftragten 
~ede erforderliche Hilfe zukommen zu lassen; 

15. beschließt, die PrfIfung der Menscbenrechtssituation 
in der Islamischen Republik Iran, namentlich auch der Situa
tion von Minderheitengruppen wie den Baha'i, auf ihrer 
j'iJrthjgstM 'Thgung im lJchte der von der Menschenrechts
kommission und dem WJrtschafts.. und SoziaJrat vorgelegten 
neuen Erkenntnisse unter dem Punkt "Menscbeorechtsfragen· 
fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Deumber 1994 

491203. DIe Menseheureehtssltuatlon In Irak 

Die Generalversammlung. 

geietlet von den Grundsätzen. die in der Charta der Ver
einten Nationen, der Allgemeinen ErkIlIrung der Menschen
rechte" und den Internationalen Menscheorechtspaktenl7 ver
ankert sind, 

erneut erklilrend, daß alle MitgIiedstanten gehalten sind, 
die Menscbenrechte und Grundfreiheiten zu fIIrdern und zu 
schützen und ihren VCIpfJichtungen aus den verschiedenen 
internationalen ÜhereiÜkiInften auf diesem Gebiet nach
znlmmmen, 

eingedenk dessen, daß Irak Vertragspartei der Interna
tionalenMenschemechtspakte und anderer internationaler 
Menschenrechtsfbereinkünfte ist, 

unter Hinweis auf ihre Resolntion 48/144 vom 20. De
zember 1993. in der sie ihre tiefe Besorgnis über die flagranten 
Verletzungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks 
zum Ausdruck gebracht hat, 

suwie unter Hinweis auf die Resolntion 688 (1991) des 
Sicherhei1sra1s vom S. April 1991, in der der Rat verlangt hat, 
daß Irak die UnterdrOckung der irakischen Zivilbevölkerung 
sofort einstellt, und darauf bestanden hat, daß Irak mit den 
humanitären Organisationen ZIlsammenarbeitet und sicher
stellt, daß die Menschenrechte und politischen Rechte a1ler 
irakischen Bürger gescbtet werden, 

insbl1801lliere unter Hinweis auf die Resolution 1991n4 der 
Menscbenrechtskommission vom 6. März 1991", mit der die 
Kommission ihren Vorsitzenden ersucht hat, einen Sonderbe
ril:htetstntteI ZU ernennen, mit dem Auftrag, auf der Grundlage 
aller vom Sonderherlchterstntter als sachdienlich erachteten 
Infonnationen, einschlieB]ich der von den zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen zur Verfügung gestellten 
Infonnationen und a1ler von der Regierung Iraks bereitgestell
ten SteDnngnahmen und Unterlagen, eine grIlndliche Untersu
chung der Verletzungen der Menschenrechte durch die 
Regierung Iraks anzustellen, 

unter Hinweis auf die einscblllgigen Resolutionen der 
Menschenrechtskommission, in denen die flagranten Verlet
zungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks 
verurteilt werden, so auch zuletzt die Resolntion 1994n4 vom 
9. März 199432

, mit der die Kommission das Mandat des 
Sonderberichterstatters um ein weiteres Jahr verlllngert und ihn 
ersncht hat, der Generalversammlung auf ihrer neunundvier-

zigslen 'Thgung einen Zwischenherlcht und der Kommission 
auf ihrer einundfünfzigsten 'Thgnng einen abschließenden 
Bericht vorzulegen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolntionen des SicheJ::heits.. 
rats 687 (1991) vom 3. April 1991, 706 (1991) vom 15. An
gust 1991, 712 (1991) vom 19. September 1991 und 778 
(1992) vom 2. Oktober 1992, 

ZJItiefst betro.Ifen über die Verschlechterung der Menschen
rechlssituation in Irak insgesamt und die anhaltenden massen
haften und scbwenm Verletzungen der Menscbenrechte durch 
die Regiernng Iraks, wie summarische und willkürliche 
Hinrichtnngen, Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung, Verschwindenlassen, will
kürliche Festnahmen und Inhaftnahmen, die Nichtgewlihr
leistung eines ordnnngsgemllßen Verfabrens und die fehlende 
Bindung an das Recht sowie die UnterdrOckung der ('.Manken
fre.iheit, des Rechts der freien MeinungsIiußeru und der 
Vereinigungsfrei sowie mangeinder Zugang zu Nahrungs
mittein und gesundheitlicher Versorgung, 

suwie ZJItiefst betrojJen über die gewaltsame Vertreihnng 
von Hunderttausenden von irakischen Zivilpersonen und die 
ZeIstönmg von irakischen Stldten und Dörfern sowie die 
Thtsache, daß ZehntmJsenc!e von vertriebenen Kurden in 
Lagern und Notunterkünften im Norden Iraks Zuflucht auchen 
muBien, 

ferner ZJItiefst betmjfen über die zunehmend scbweren und 
gravierenden Menschenrechtsverletzungen der Regiernng Iraks 
gegen die Zivilbevölkerung im sOdlichen Irak, ioshtsmdere in 
den südlichen Marschen, wo umfangreiche Trockenlegungs
projekte und grollangelegte MilitliroperatiOODn seitens der Re
gierung zahlreiche Bewohner der Sumpfgebiete zur Flucht ge
zwungen haben, woraufhin viele an der Grenze zwischen Irak 
und der Islamischen Republik Iran Zuflucht geaucht hnben, 

mll Genugtuung über den Beschluß, eine Gruppe von 
Menscheorechtsbbachtem an Orte zu enlsenden, wo sie den 
Infonnationsf\uß und die Evaluierung erleichtern und bei der 
,mahhHogigen Verifikation von Berichten über die Menschen
rechtBsltuation in Irak hehllf1ich sein kiIonten, 

bedauernd, daß es die Regierung Iraks nicht für nötig 
befunden hat, auf Anträge des Sonderherlchtetstatters auf 
Besuchserlaubnis zu reagieren beziehungsweise mit ihm 
zusammenzuarbeiten, und daß sie insbesondere nicht seine 
Fragen zu Handbmgoo beantwortet hat, die es unter Zuwicfet.. 
handlung der für das Land verbindlichen intemationalen 
Menscbemech1siI begeht, 

1. nlmmt mll Dank Kenntnis von dem vom SondeJ:be.. 
richliaslattet der Menschenrechtskommission vorgelegten Zwi
schenherlcht über die Menschenrechtssituation in Jriikl'" und 
von den darin enthaltenden Feststellungen, Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen; 

2. verurteilt emschieden die massenhaften, llnBerst 
schwenm Menschenn:chtsverIetzungen, für die die Regiernng 
Iraks venmtwortlich ist und auf die der SonderherlchteMntter 
in seinen jüngsten Berichten eingeht, insbesondere 

,9< Al49/65t. AnhaDg. 



a) die SU1lllIllIrisch und wilIkBrlichen Hinrichtungen. 
die planmllßig veranstalteten Massenexekution und -hegrilb
nisse, die außergerichtlichen Tötungen. namentlich auch die 
politischen Morde, insbesondere im Norden Iraks, in den schi
itischen Zentren im Silden und in den siIdlichen Marschen; 

b) die weit\oelmeitete routinemlIßIge Praxis der systema
tischen Folter in ihren grausamsten Bnlcheinungsfonnen; 

c) die in jöngster Zeit erlassenen und ausgefllhrten 
Verfi1gungen. die eine grausame und ungewöhnliche Be
strafung vorschreiben, nllmlich VerstOmmelung zur Bestrafung 
bestimmter Thten sowie den Mißbrauch und die Zweckent
frentdung von llrztlichen Versorgungsdiensten für die Dnrch
fllhrung solcher legnlisierten Verstümmelungen; 

d) das Verschwindenlassen, die routinemllßige Praxis der 
wilIkBrlichen Festnahme und Inhaftnnhme, einschlicßlich der 
Festnahme und Inhaftnahme von Frauen, IUteren Menschen 
und Kindern, die systematische und routinemllßige Nicht
gewllhrleistung eines ordnungsgemäßen Ver.fahrens und der 
Rechtsstaatllchkeit; 

. e) die Unterdrllckung der Gedankenfreiheit, des Rechts 
der freien Meinungsäußerung und der Vereinigungsfreiheit 
sowie die Verletzung von Eigentnmsrechten; 

f) die Weigerung der Regierung Iraks. ihren Verant
wortlichkeiten in bezog auf die wirtschaftlichen und sozialen 
Rechte der Bevölkerung. insbesondere ihr Recht auf Nah
rungsmittel und Gesundheit, nachzukommen; 

3. verurteilt die Unterdrllckung der irakischen Zivilbe
völkerung im allgemeinen und die Unterdrllckung der politi
schen Opposition im besonderen; 

4. m(/Jb/l/lgt die Weigerung Iraks, bei der Dnrchfllhrung 
der Resolutionen 706 (1991) und 712 (1991) des Sicherheits
rnts zu kooperieren. die den Verkauf von Erdöl gegen die 
Gewlihrung humanitärer Hilfe vorsehen, und den Umstnnd, 
daß es der irakischen Bevölkerung somit nicht den Zngnng zu 
einer angemessenen Nabrungsmittelversorgung und gesund
heitlichen Versorgung gewlihrleistet; 

5. fordert die Regierung Iraks auf, die FlIIlc der ver
schwundenen Kuwniter und Staatsangehörigen anderer Staaten 
dndurch aufzukllIren, daß sie detaillierte Informationen über 
alle zwischen dem 2. August 1990 und dem 26. Februar 1991 
aus Kuwnit deportierten oder dort festgenommenen Personen 
sowie über die in dieser Zeit oder danach hingerichteten oder 
in der Haft verstorbenen Personen sowie über den Standort 
ihrer GrabsttItten zur Verfi1gung stellt, und fordert die Regie
rung Iraks außerdem insbesondere auf. 

a) sofort alle Kuwniter und Staatsangehörigen anderer 
S1anten freizulassen, die sich möglicherweise noch immer in 
Haft befinden; 

b) ihre Z,1!!I!1I!menarbeit mit den internationalen humani
tären OrganIsationen maßgeblich zu verbessern, um die FIUle 
der verschwundenen Kuwaiter und anderen Staatsangehörigen 
Aufznklären; 

c) mit Hilfe des mit Resolution 692 (1991) des Si
cherheitsrnts vom 20. Mai 1991 geschaffenen Mechanismus 
den Familien aller Personen, die in der Zeit, in der sie sich im 
Gewahrsam der irakiscben Behörden befanden, verstorben sind 
oder für deren Schicksal die Regierung Iraks verantwortlich ist 

und über deren Verbleib sie bisher keine Auskunft erteilt hat, 
eine entsprechende Entschlldigung zu zahlen; 

6, fordert Irak als Vertragspartel des Internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle RechteUS 

und des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechteu• abermals auf, den von ihm aus freien Sttlcken ein
gegangenen Verpflicbtungen aus den Pakten und aus anderen 
internationalen Menschenrecbtsllbereinktln nachzukom
men und insbesondere die Rechte aI1er auf seinem Hoheits
gebiet befindlichen und seiner Hoheitsgewalt unterstehenden 
Personen, ungeachtet ihrer Herkunft, zu achten und zu gewIihr
leisten; 

7. erkennt an, wie wichtig die Arbeit ist, welche die 
Vereinten Nationen mit der Gewllhrong humanitärer Hilfe an 
das Volk Iraks leisten, und fordert Irak auf. den humanitären 
Hi1fsorganisationen der Vereinten Nationen im ganzen Land 
ungehinderten Zngnng zu gewIIhren und namentlich anch die 
Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und der 
Mitarbeiter humanitärer Organisationen zu gewlihrleisten, 
unter anderem indem die von den Vereinten Nationen und der 
Regierung Iraks unterzeichnete Vereinbarung anch weiterhin 
zur Anwendung gehrncht wird; 

8. gibt Ihrer besondenm Beunruhigung Ausdruck über 
die gegen die Kurden gerichteten UnterdrOckungsmaßnahmen. 
die sich nach wie vor auf das Leben des gesamten irakischen 
Volkes auswirken; 

9. gibt aqJJerdem Ihrer besonderen Beunruhigung Aus
druck über die schweren Menschenrechtsverletzungen im 
siIdlichen Irak und fordert die Regierung Iraks nachdrtlcklich 
auf. die Empfehlungen des Sonderberichterstatters ohne wei
tere Verzögerungen umzusetrelt, namentlich unter anderem s0-

weit sie die sofortige Einstellung und Umkehrung der Trok
ken1egung der Marschen und die Einstellung ihrer militäri
schen Aktivitllten die in den Mnrschen lebenden Amber 
betreffen, deren ~ben als Gemeinschaft geflllmlet ist; 

W. begrtqJt die Entsendung von Menschenrechtsbeob
achtern an die Grenze zwischen Irak und der Is1amischen 
Republik Iran. und fordert die Regierung Iraks auf. unver
ztlglich und vorbehaltlos die Stationierung von Menschen
rechtsbeobachtern im ganzen Land, insbesondere im Gebiet 
der siIdlichen Marschen, zu gestatten; 

11. gibt abermals Ihrer besonderen Bell1l1'llhlgung 
Ausdruck über die Aufrechterha1tung aller Binnenembargos. 
die keine Ausnahmen aus humanitären Gründen zulassen und 
die eine ausgewogene Versorgung mit Grundnahrungsmitteln 
und medizinischen Gf1tero verhindern. und fordert die Regie
rung Iraks, die bierftlr die alleinige Verantwortung trIIgt, auf, 
diese Embargos mÜ7nbeben und Mnßnahmen .zu e.tgreifw, um 
gemeinsam mit den internationalen humanitliren HiIf!Iorganisa
!ionen Bedilrftigen überal1 in Irak Hilfe zukommen zu 1assen 
und Mnßnahmen zu ergreifen. um von der in den Resolutio
nen 706 (1991) und 712 (1991) des Sicherheitsrnts festgelegten 
Formel "Nahrungsmittel für Erdöl" Gebrauch zu machen; 

12. bedauert es. daß die Regierung Iraks auf die dem 
Sonderberichterstatter zur Kenntnis gebrachten Menschen
rechtsverletzungen keine zufriedenstellenden Antworten ge
geben hat, und fordert sie auf. mit dem Sonderberichterstatte 
uneingescbriiokt zusammenzuarbeiten und ihm unverztlglich 
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umfassend und detailliert zu antworten, damit er geeignete 
Empfebbmgen zur verb ~33erung der Menschenrechtssituation 
in Irak abgeben kann; 

13. ersucht den Generalsekretilr, dem Sonderbericht
erstatter jede erforderliche Hilfe zukommen zu lassen, damit 
er seinen Auftrag erflII1en kann, und die Zuweisung aus
reichender Homanressourcen und Finanzmittel t1Ir die Eotsen
dong von MenscbenrechlssacbYeIStlindigen an Orte zu billigen, 
wo sie den lnformationsfluß und die Evaluierung erleichtern 
und bei der IInabhängigen Verifikation von Berichten f1ber die 
Menschemecbtssituation im Irak bebilflich sein könnten; 

14. beschließt, die Behandlung der Menschemechts
situation in Irak auf ihrer fIlnfzigsten Tagung im Lichte der 
von der Menscbenrecbtskommission und dem WJItscbafts- und 
Sozialrat vorgelegten neuen Erkenntnisse unter dem Punkt 
"Menschemechtsfragen" fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Detember 1994 

491204. Die MeuschenrechtssituatioD Im Kosovo 

DIe Generalversammlung, 

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erkllirung der Menschenrechte", den Interna
tionalen Menscbemechtspakten17, dem Internationalen Über
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis
kriminierung', der Konvention f1ber die Verbfltung und 
Bestrafung des Völkermordes'" und der Konvention gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen
de Behandlung oder Strafe", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/153 vom 20. De
zember 1993, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/76 der Men
schenrecbtskommission vom 9. März 1994" sowie unter 
Hinweis auf die Kommissionsresolutionen 1992/8-111 vom 
14. August 1992"", 1991/8-2/1 vom 1. Dezember 1992'" und 
1993n vom 23. Februar 199331, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonderbericht
erstntters der Menschenrechtskommission t1Ir die Menschen
recbtssitnation im HoheitsMebiet des ehemaligen Jugoslawien 
vom 4. November 1994 " in dem es beißt, daß sich die 
Situation im Kosovo im Laufe von sechs Monnten vor diesem 
Bericht weiter verschlechtert bot, sowie von seinen frilberen 
Berichten''', in denen er die verschiedenen dIskriminierenden 
Maßnahmen in der Gesetzgebong, Verwaltung und im Ge
richtswesen, die gegen Personen albanischer Herkunft im 
Kosovo begangenen GewaltbandIungen und willkI1rlichen 
Festnabmen sowie die sich weiter verschlechternde Menscben
recbtssituation im Kosovo beschrieben bot, insbesondere 

a) dns brutale Vorgehen der Polizei gegen Personen 
albanischer Herkunft, die Tötung dieser Personen als Folge 
dieser Gewalttätigkeit, die willkI1rlichen Durchsuchungen, 
Beschlagnahmen und Festnahmen, die Zwangsaussiedlungen, 

.. , SIebe 0ff/daJ Records uf the Econom/c und Socta/ CouncU. UI92. 
SuppkmmltNo. 2A (Efl992l22lAdd.lIRev.l), Kap. U. 

... Ilbd.,Suppkment No. 2B (EIl992/22fAdd.2-FJCN.411992/841AdU.2). 
W1 E/CN.41199Y50 und EfCN.4119941110. 

die Folter und MißbandllJOg von Inhaftierten sowie die 
Diskriminierung im Justizwesen; 

b) die diskriminieIJmden und willkI1rIicben Ent1assungen 
von Beamten albanischer Herkunft, insbesondere aus der 
Polizei und dem Justizwesen, die Massenentlassungen von 
Personen albanischer Herkunft, die Einziehung und Ent
eignung ihres Vermögens, die Diskriminierung von alba
nischen Schfllern und Lehrern, die Scbließung von Ober
scholen und Universitäten, an denen in albanischer Sprache 
unterricbter wird, sowie die Schließong aller albanischen 
kulturellen und wissenschaftlichen Einricbtungen; 

c) die Drangsalierung und Verfolgung von politischen 
Parteien und VereiDigungen von Personen albanischer Her
kunft und deren Aktivitäten und Filbrern, die mißhandelt und 
inhaftiert wurden; 

d) dieEinscbflcbterung und Inbaftierung von Journalisten 
albanischer Herkunft und die systematische Drangsalierung 
und Störung der albaniscbspracbigen Nachrichtenmedien; 

e) die Entlassung von an Kliniken und KnmkenbIIusern 
tätigen Ärzten und Vwlielein anderer medizinischer Berufs.. 
gruppen albanischer Herkunft; 

fJ die praktische Eliminierung der albanischen Sprache, 
insbesondere in der öffentIicben Verwaltung und im öffent1i
chen Dienst; 

g) die gravierende und massive Anwendung von dis
kriminierenden und repressiven Praktiken gegen Alhaner im 
Kosovo ganz allgemein, was eine weitverbreitete unfreiwillige 
Auswanderong zur Folge bot, 

und feststellend, daß die Unter kommission t1Ir die VerhUtung 
von Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten in ihrer 
Resolution 1993/9 vom 20. August 1993'31 die Auffassung 
vertreten bot, daß diese Maßnahmen und Praktiken eine Form 
der ethnischen Säuberung darstellen, 

anefkennend, daß die [ JIIIgmi1misorion der Organisation t1Ir 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im Kosovo bei der 
Überwacbong der Menschenrecbtssituation und der Verhinde
rung einer Eskalation des dortigen Konflikts eine positive 
Rolle gespielt bot, und in diesem Zusammenhang unter Hin
weis auf die Resolution 855 (1993) des Sicberbeitsmts vom 
9. August 1993, 

die AI4fassung vertmend, daß die Wiederherstellung einer 
internationalen Prilsenz im Kosovo zur Oberwacinuig und 
Untersncbung der Menscbemechtssituation sehr wichtig ist, 
wenn es darum gebt, zu verbindern, daß sich die Sinmtion im 
Kosovo zu einem gewalttätigen Konflikt zuspitzt, 

1. verurteilt entschieden die von den Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ange
wandten diskriminierenden Maßnahmen und Praktiken sowie 
die von ihnen begangenen Verletzungen der Menschenrechte 
von Personen albanischer Herkunft im Kosovo; 

2. verurteilt die großangelegte Unterdtilckung der wehr
losen Bevölkerung albanischer Herkunft dmcb die Polizei und 
dns Militär der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) und die Diskriminierung von Personen alba
nischer Herkunft in der staatlichen Verwaltung und im Justiz
wesen sowie im Bildungs-, Gesundheits- und Beschäftigungs
wesen, wodurch Personen albanischer Herlrunft zum Verlassen 
des Landes gezwungen werden sollen; 




